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IX.04
Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Güter auf der B 179 Bereich
Lermooser T unnel

Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Reutte vom 11.01.2002, ZI.: Ill(c)- 
32755/12, mit welcher für die B 179 Fernpaßstraße im Bereich des Lermooser 
Tunnels ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern erlassen wird.

Aufgrund der §§ 43 und 44 StVO 1960 i.V.m. § 94b Abs. 1 lit. b StVO 1960 i.d.g.F. 
wird verordnet:
Geltungsbereich

§1
Diese Verordnung gilt für den Lermooser Tunnel im Zuge der B 179 Fernpaß Straße.

Fahrverbot

§2
Im Lermooser Tunnel ist das Fahren mit Beförderungseinheiten, mit denen 
gefährliche Güter gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter 
befördert werden und die gemäß diesen Vorschriften zu kennzeichnen sind, 
verboten.

Ausnahmen

§3
Vom Fahrverbot nach § 2 sind jene Beförderungseinheiten ausgenommen, an denen 
eine Warnleuchte mit gelb-rotem Licht gemäß Anhang 2 der Verordnung der 
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie über Beschränkungen für 
Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern, BGBl. II Nr. 395/2001, angebracht ist 
und die so betrieben wird, dass ein wirksames Warnen gewährleistet ist.

Das Warnen gilt als wirksam, wenn das Licht der Warnleuchte nach allen Richtungen 
sichtbar und die Warnleuchte vor der Einfahrt in den Tunnel eingeschaltet und auf 
der gesamten Tunnelstrecke in Betrieb ist.

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

§4



Diese Verordnung tritt mit dem Zeitpunkt der Anbringung des Vorschriftszeichens 
gemäß § 52 Z. 7e StVO 1960 „Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern“ 
mit dem Zusatz „Lermooser Tunnel - ausgenommen Warnen mit gelb-roter 
Warnleuchte - gemäß Tunnelverordnung BGBl. II Nr. 395/2001“, in Kraft.

Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung tritt die Verordnung der 
Bezirkshauptmannschaft Reutte vom 10.05.1999, ZI.: III-32755/9, betreffend die 
Erlassung eines Fahrverbotes für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern für den 
Lermooser Tunnel außer Kraft.
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